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Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Hochwald beschliesst: 

 
 

 

Validierung der Gemeindepräsidiumswahl vom 8. März 2026 
 

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Hochwald 

gestützt auf § 119 Buchstabe d des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. September 1996 (BGS 
113.111), beschliesst: 

 

1. Vom Ergebnis der Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats vom 8. März 2026, publiziert im 
Anschlagkasten und in der Gemeinde-App, wird Kenntnis genommen. 

2. Innerhalb der 3-tägigen Beschwerdefrist (§ 160 GpR) wurde keine Beschwerde erhoben. 
3. Das Wahlprotokoll wird genehmigt und die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats wird vali-

diert. 
 

 

Zu publizieren auf der Webseite www.hochwald.ch und im Aushang (§ 49 VpR). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Hochwald, 16. März 2026  
 

 

 Namens des Gemeinderates  
 

Beat Kübler  Franziska Saladin Kapp 

Gemeindepräsident  Gemeindeschreiberin 

http://www.hochwald.ch/

